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esprit clair et compréhensif. Chargé de la direction technique et de la
vérification de la mensuration parcellaire dans le canton de Genéve, il
est hautement estimé par les autorités genevoises du cadastre.

Mentionnons encore que M. Harry est membre de la section bernoise
de la Société suisse des ingénieurs et architectes et qu’il a présidé cette
section dont il est membre honoraire.

Les connaissances étendues et la grande compétence de M. Hirry en
matiére de mensuration cadastrale lui ont valu de nombreuses sympa-
thies, tant en Suisse qu’a I’étranger. Il a su gagner la confiance des auto-
rités cantonales de surveillance du cadastre et la considération de 1’en-
semble des géométres de notre pays.

Nous avons appris cette nomination avec une vive satisfaction et
nous exprimons & Monsieur le directeur Harry nos trés sincéres félicita-
tions pour la haute et importante fonction a laquelle il vient d’étre
appelé. _ ' Ls. H.

.

Zu den vorstehend gemachten Angaben liber den Entwicklungsgang
von Herrn Vermessungsdirektor Hans Hirry fiige ich die folgenden Da-
ten bei.

1919 Diplom als Vermessungsingenieur der Eidgendssischen Tech-
nischen Hochschule Ziirich;

1919-1920 Praxis als Grundbuchgeometer auf dem Stadtischen Ver-
messungsamt in Ziirich. Patent als Eidgendssischer Grund-
buchgeometer; '

1920-1926 Ingenieur der Eidgendssischen Landestopographie, Bern;
Tatigkeit am Landesnivellement, an der Triangulation und in
Photogrammetrie; ,

1926 1. Adjunkt der Eidgendssischen Vermessungsdirektion, Bern.

Der Zentralvorstand des S. V. V. K. und der Redaktor der Zeit-
schrift moéchten nicht unterlassen, den neugewihlten Vermessungsdirek-
tor in seinem Amte zu begriien und ihm die herzlichsten Gliickwiinsche
auszusprechen, Der Redaktor

Zum Wechsel
auf der eidgenossischen Vermessungsdirektion

Das Titelblatt der ersten Nummer des laufenden Jahres dieser Zeit-
schrift tragt das Bild eines Mannes, der wiahrend Jahrzehnten die Schwei-
zerische Grundbuchvermessung vorbildlich leitete. Aus berufener Feder
wurde in feinsinniger Weise die Laufbahn des scheidenden eidgendssi-
schen Vermessungsdirektors Dr. h. c. J. Baltensperger geschildert. Seine
groBen Verdienste als oberster Leiter der schweizerischen Grundbuch-
vermessung, sein Wirken fiir die Ausbildung des Vermessungspersonals,
seine erfolgreichen Bemiihungen zur Regelung des Taxationswesens, die
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glanzende militarische Karriere sind bereits eingeheénd gewiirdigt worden.
Es verbleibt mir daher als derzeitiger Prisident der Konferenz der eid-
genossischen und kantonalen Vermessungsaufsichtsbeamten noch die an-
genehme Aufgabe, auch an dieser Stelle Herrn Dr. h. c. Baltensperger
aufrichtig zu danken fiir seine der Konferenz geleistete Arbeit. Der schei-
dende Vermessungsdirektor war Mitgriinder unserer Konferenz und hatte
stets einen mafligebenden Anteil an der Gestaltung der in der Regel all-
jahrlich stattfindenden Tagungen. In unzihligen Referaten machte er die
Konferenzteilnehmer mit allen fiir die Grundbuchvermessung bedeuten-
den Problemen vertraut, so daf3 wohl kein Bundeserlall im Vermessungs-
wesen ohne eingehende Fithlungnahme mit den Kantonen verfiigt wurde.
Ich erinnere nur kurz an die mehrfach zur Diskussion gestandene Aus-
bildung der Grundbuchgeometer und der Vermessungstechniker, an die
Einfithrung der optischen Distanzmessung, und an die Verwendung der
Aluminiumtafeln als Triger der Originalplane. Daneben gab es eine Viel-
falt anderer Fragen, die Herr Vermessungsdirektor Baltensperger als
konkrete Vorschliage den Konferenzteilnehmern zur Kenntnis brachte.
Alle Netierungen im Vermessungswesen wurden so weitblickend dispo-
niert, dal} sie Fortschritte auf Jahrzehnte bedeuten.

Die Beziehungen zwischen Herrn Dr. Baltensperger und den Ver-
messungsaufsichtsbeamten der Kantone waren stets iiberaus gut. Dr.
Baltensperger genol3 nicht nur bei seinen Departementschefs hohes An-
sehen, sondern auch die Vermessungsbehérden der Kantone brachten ihm
groBe Anerkennung und Vertrauen entgegen. Die Fiihlungnahme mit den
Behorden der Kantone, der Kontakt mit Gemeindevertretern und Grund-
eigentiimern war dem Vermessungsdirektor ein stetes Bediirfnis. Dabei
lernte er die grofle Verschiedenheit in der Parzellierung des Privateigen-
tums kennen und erhielt Einblick in die Unterschiede zwischen den Bo-
denpreisen von Stiddten und lidndlichen Gebieten. Diese Feststellungen
gaben Anlaf3 zur Verbesserung der Eigentumsverhiltnisse durch Forde-
rung der Giiterzusammenlegungen und zur Einfithrung neuer Vermes-
sungsmethoden, um die Kosten fiir die Grundbuchvermessung soweit
moglich dem Bodenwert anzupassen.

Die Grundbuchvermessung war nach Inkrafttreten des Zivilgesetz-
buches fiir viele Kantone etwas vollstindig Neues, eine Einrichtung,
gegen die mancherorts eine gewisse Abneigung bestand. Gebiete, die be-
reits alte Vermessungen hatten, werden daher verniinftigerweise erst neu
vermessen, wenn ein unbedingtes Bediirfnis vorliegt. Herr Dr. h. c. Bal-
tensperger hat es verstanden, in Verbindung mit den Kantonen dafiir zu
sorgen, dafl die Grundbuchvermessung nicht mehr als etwas Uberfliis-
siges, sondern als eine wertvolle Einrichtung gilt. Im Namen der Kon-
ferenz méchte ich ihm fiir diese gute Vorbereitung der Saat herzlich
danken, der Simann hat es erfahren diirfen, da8 die Saat auf guten Bo-
den fiel und Friichte trigt. Diese Feststellung erfiillt auch den scheiden-
den Vermessungsdirektor mit groSer Genugtuung und Freude. In Aner-
kennung dieser den Kantonen geleisteten Verdienste hat, wie wir uns
erinnern, die letzte Jahreskonferenz Herrn Dr. h. c. Baltensperger zu
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ihrem Ehrenprisidenten ernannt. Der damit Geehrte hat 6fters betont,
daf} er die enge Verbindung mit den kantonalen Vermessungsbehoérden
als sein besonderes Anliegen erachtet und die in den Kantonen verbrachte
Zeit als bleibende Erinnerung in den Ruhestand nimmt. Ich entbiete
unserem hochgeschiitzten Ehrenprasidenten die besten Wiinsche fiir eine
rasche Wiederherstellung der Gesundheit und gebe der Hoffnung Aus-
druck, ihn noch an recht vielen Jahreskonferenzen unter uns zu sehen.

Die Menschen kommen und gehen, aber die Pflicht bleibt. Diese
Pflicht wurde in den vorangegangenen Tagen dem bisherigen 1. Adjunk-
ten, Herrn dipl. Ing. Hans Hérry, tibertragen. Durch die Wahl von Herrn
Hiarry zum neuen eidgendssischen Vermessungsdirektor, hat der Bundes-
rat ohne jeden Zweifel erneut den rechten Mann auf den rechten Platz
gestellt. Die Konferenz wie auch die schweizerischen Fachverbiande haben
allen Anlal}, sich iiber die Wahl zu freuen und Herrn Vermessungs-
direktor H. Harry die besten Gliickwiinsche auf seinen neuen, verant-
wortungsvollen Posten zu entbieten. Als engster Mitarbeiter des bisheri-
gen Chefs kennt der neue Vermessungsdirektor die Aufgaben und Be-
dirfnisse der schweizerischen Grundbuchvermessung. Er wei3, daB er auf
einer soliden Grundlage aufbauen kann, ihm ist aber auch bekannt, wel-
che groBle Zahl neuer Probleme der Ldsung harren.

Herr Vermessungsdirektor Harry wird die neu iibertragenen Pflich-
ten nicht als eine Last empfinden, sondern als eine Aufgabe, die seiner
ganzen Personlichkeit entspricht. Unsere Konferenz wird sich fireuen,
mit ihm in gleichem Geiste wie mit seinem Vorginger zusammenarbeiten
zu dirfen. : Th. Isler

Vortragskurs 1949

Voranzeige

Der Schweizerische Verein fiir Vermessungswesen und Kulturtechnik,
Gruppe der Freierwerbenden, wird am 1. und 2. April 1949 an der Eidg.
Techn. Hochschule einen Vortragskurs zur Behandlung von Fragen des
kulturtechnischen Versuchswesens und der Waldzusammenlegungen
durchfiihren. Das Kursprogramm wird der Miarznummer der Zeitschrift
beigegeben werden. Die Kursleitung.

Mitteilung
der Gewerbeschule der Stadt Ziirich iiber Kurs I
fiir Vermessungszeichnerlehrlinge

Das neue ,,Reglement iiber die Durchfithrung interkantonaler Fach-
kurse fir die Vermessungszeichnerlehrlinge des deutschsprachigen Lan-
desteiles’’, das am 1.Juni 1948 in Kraft getreten ist, verlangt die Vor-
verlegung des ersten Kurses auf den Anfang des Schuljahres.

Der nichste Kurs I beginnt am 2.Mai 1949. Um rechtzeitig alle
Pflichtteilnehmer erfassen und den Kurs reibungslos durchfithren zu
konnen, ist es unerldf3lich, dal3 die

neuen Lehrvertrige bis spdlestens Ende Mdrz 1949



	Zum Wechsel auf der eidgenössischen Vermessungsdirektion

